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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Jörg HAIDER, Dr. OFNER 

an den Herrn Bundesminister für Inneres 

betreffend Erlaß des Bundesministeriums für Inneres 

betreffend Waffengebrauchsbestimmungen 

Gemäß dem Erlaß des Bundesminis~eriums für Inneres 

vom 8.5.1981, GD 18 - 114/55 - 11/5/81, betreffend 

Waffengebrauchsbestimmungen für den Einsatz gegen 

gut bewaffnete Rechtsbrecher dürfen bei der Bekämpfung 

gefährlicher Kriminalitätsarten nur noch Karabiner, 

aber nicht mehr Maschinenpistolen verwendet werden. 

Letztere sollen nach dem zitierten Erlaß auschließ

lich dem Einsatz in Fällen organisierten Widerstandes 

gegen die staatsgewalt vorbehalten bleiben, sodaß die 

Exekutive etwa bei Banküberfällen oder Alarmfahndungen 

mit Karabinern, deren geringe Eignung allgemein bekannt 

ist, das Auslangen finden muß. 

Angesichts dieses Sachverhaltes richten die unterzeichneten 

Abgeordneten daher an den Herrn Bundesminister für Inneres 

die 

A n fra g e 

welc~ Uberlegungen liegen dem gegenständlichen Erlaß 

im nzelnen zu Grunde? 
11 

1458/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




